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betreffend
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Beufhen D.-S., den §EL. März 1913,
Ring 23. 0 Celefon 1208.

"

Anliegend ü’berreiche ich 18 Blatt Zeich=

nungen und 2 Hefte statische Berechnungen mit

der Bitte, mir die hie!rzu erforderliche Geneh=

migung erteilen zu wollen.

Das Gebäude soll in derselben Weise wie das be=

r e its im Bau befindliche Wohnhaus (als Spiegel=

bild) ausgeführt werden.Dasselbe enthält:

1. Im Kellergeschoß eine zulässige Hausmeisterwoh=

nung von 74,oo qm (das Kellergeschoß zählt nicht

a l s Vollgeschoß)
2. ImErdgeschoß,r . ,I T ., u. 111 . Stockwerk je e^ne

B=Zimmerwohnung mit reichlichem. Nebengelass.

3. im ausgebauten Dachgeschoß eine S=Zimmerwohnung
mit Nebengelaß und ei n e r Waschküche.

Die Mansarde ru ht auf einem l,oom hohen Drempel^

und hat an beiden Fronten eine Dachneigung von

75° .

Die mir am 1.10.12 von der Kgl. Regierung in Op=

peln vorgeschriebene Probebelastung der Hohlstein=
t/

decke Kaiser=System Wilk=soll gelegentlich der

Rohbauabnahme des im Bau befindlichen ersten

Hauses vorgenommen werden.

Hochachtungsvoll

An

die Polizei-Verwaltung

in

Beuthen O/S.





Ernst Littmann

Rechtsanwalt
ßeuthen e/S.

Sbsehr!?k .

Beuthen O/S, den 2?.- . A pril 1913.

Klage im Verwaltungsstreitverfahren

des Architekten Hans W!ik in Beuthen O/S , Ring 93

Klägers ,

vertreten danch den Rechtsanwa k

Li ttmann in Beuthen n /S
^f . : -:O

gegen

die Polizeiverwaltung der Stadt Be.then O/S

Beklagte

wegen Erteilung eines Baugenehmigung .

Der Kläger beabsichtigt einen

Neubau in der Rukubastrasse in Berthen OS.

Er hat zu diesem Zweck gemäss 3 5 der

Regierungaoel" zeiverordnunp vom i. April

1903 den Antrag auf Bauerlaubnis sch rift

lich bei der suständi-en Po!i zeiverwaltung

in Beuthen eingereicht und die erforder

lich e n Bauzeichnungen und Berechnungen ,

insbesondere die beiliegenden 18 Blatt

Zeichnung.en eingereicht.

An des

Bezirks" Ausschuss

0ppe1n.WMHf inrt)HiHiiiiWi iffPi ’

ni.li; r iW r -iir r n r i r- r r "tir tirnrV-m1



Durch Verfügung von 10, April 1913 hatiie beklagte

Polizeiverwalfcung die B auerlaubnis davon abhängig

gemacht , daß die Zeichnungen dahin abgeftndert w e rd e n

da§ anstelle der vorgesehenen Vcllgeschosse nebst

Dachgeschoss und Kellergeschoss nur 4 Vollgechosse
nebst D chfeschoss zur Ausführung kommen.

Die Pöltzeiverwaltung stützt sich in ihren unter

dem G eschäft32eichan IV 1390 abv er fügten Bescheide

auf 5 99 der °

rierunßspoli zeiVerordnung vcn !?O. Mai

161 , wonach nicht mehr als 5 zun dauernden Aufenthalt

bestimmte Geschosse über einander angelegt werden
0\; ’’.t ’ig i.",," V ff"’”’

dürfen , wobei Keller= und Dnchgeschoss einem bewohn=

fcen Geschoss gleich berechnet werden.

Gegen diese Verfügung wird Klage im Verwaltungsstreit=
verfahren erhoben mit dem Anträge :

den von dem Kläger projektierten !b;ubau

vorbehaltlich der sonst etwa erforderlichen

Nachprüfung nach Maßgabe der von Kläger
ji : i,’(11

überreichten Zeichnungen mit. der in diesen

Zeichnungen vorgesehenen Anzahl von Ge=

:p|
”

schossen zu genehmigen.

Nach der PolizeiVerordnung zur Herbeiführung ein e r

abgestuften Bebauung in Beuthen O/S vom °O. August

1909 gehört der projektierte Neubau zur Bauklasse B

diese r Ptilizeivercrdnung. Na-ch der Bauzeichnung ent=

hält das aufzuführende Gebäude 4 Vollgeschosse ,

ein ausgebautes Dachgeschoss und ein Kellergeschoss ,

das nur eine Heusmeisterwohnung mit 74 Qb . Grundfläche
., ; ...-

- - Äg
a l s bewohnbare Räume bergen s o l l , so daß da;; gesamte

Bauprojekt dem 5 6 der Beuthener Polizeiverordnung vom

PO. August 19^9 entspricht.



5 46 und § 110 de r Regierungs pc11z ei Verordnung
vom 1. April 1913 läßt ausdrücklich ergänzende

Bestimmungen diese r Polizeiverordnung mit Genehmigung

des Regierungspräsidenten zu.

Unter ausdrücklicher Bezugnah e auf ß 46 der

. Regierungspolizelverordnung i s t die städtisch e

PcH z ei Verordnung vom °O. August 1909 erlassen

und von dem Regierun gspräsidenten am 07. August

1909 gehehmigfe worden.

Der 5 99 d e r Regierungspol zeiVerordnung i s t in

5 9 der städtischen V’erordnung , der diesen § 98

wiederum ausdrücklich in Bezug nimmt , für die Bau.”

klasse B dahin ergänzt worden sdaß Kellergeschosse
die nur eine Hausmei st e r "chnung bis zu. 74 qn. Grund”

fliehe enthalten , nicht als bewohntes Vollgeschoss
im Sinne des 5 99 Regierimgspdllz ei Verordnung an-=

Zusehen sind .

Die Bezugnahme auf § 99 der Regieningspolizeio

Verordnung u nte r NiehtberJeksichtigung der ergänzenden
Vorschrift des § 9 der ergänzenden und von R^gierungs=
Präsidenten a ls Ergänzung genehmigten städtischen

Polizeiverordnung I s t rechtsirr"ig.
Wenn in "er angefochtenen Verfügung eine RegierungSo

pol iz ei Verordnung vom 29. Mai 1910 a l s Grundlage
der Anordnung angeführt wird , und e t ’._a damit zum

Ausdruck gebracht werden soll s daß es sieh hier

um eine Polizei Verordnung späteren Datums als die

Beuthener Polizeiverordnung zur Herbeiführung eHier

abgestuften Bebauung handeln soll , so braucht wohl

nicht hervorgehoben zu werden , daß eine derartige

Ansicht rechtsirrig wäre .



Eine selbstständige -’o11 zeiV’e:rordnung vom P9. Mai
: ffX .jap

l( 10 existiert nicht 9 sie enthält lediglich

einige Abänderungen der Verordnung vom 1 . April :y-

1903s die in ihren wesentlichen Be Hornungen %

insbesondere auch , soweit der 5 99 in Frage

kommt 9 unverändert geblieben i s t .

Ebenso i s t der 5 46 9 der ergänzende Bestimmungen
zu § 96 von Seiten der Polizei Verwaltung mit

Genehmigung, des Regierungspräsidenten zu lässt ,

unverändert aufrecht erhalten und es besteht

daher die Polize?Verordnung vom 2 0 . August V

1909 zu Recht .

-

Hervorzuheben i s t 9 daß bei einer etwaigen

Ungültigkei fc des den 5 99 der Reg!erungspoiizei"

Verordnung ergänzenden 9 9 der städtischen

Po1i ze i vercrdnung die Ungültigkeit der ganzen

Polizeiverordnung vom 20. August 1909 zu folgern
wäre . Es würden damit die Baubeschränkungen 9

f.
die d ie Stadt Beuthen M t Ger,ehßigung des Repierungss
Präsidenten durch die ergänzende Po!lzeiver.

-’:i ^

Ordnung au!gestellt hat , durchweg wegfallen

.und d ie Bauausführenden würden s i ch dann eben

lediglich nach der Re ierungsooli2 e1verordmmg
zu richten haben. Es misste demgemäss Kläger 9

falls sein Standpunkt gerechtfertigt wäre 9

für sieh alle diejenigen anderen Baufreiheiten

in Anspruch nehmen , die ihm nach Inhalt der

Regierungs;dize’Verordnung zustehen 9 ohne ’

Rücksicht auf die in der Beuthen er Verordnung

gegebenen Einschränkung.



Endlich wird noch zum Beweise , daß die dies=

selbige Auffassung zutreffend is t s darauf hin=

gewiesen , daß im Läufe der letzten Jahre die

vom Kläger p r o jektie r te Bebauungsarfc in unzähligen
Fällen p oliz e ilich genehmigt und ausgfföhrt ?worden

ist.

Die Baupolizei hat in allen diesen Fällen ,

die auf Verlangen einzeln namhaft gemacht werden

können , sich nach der von ihr selbst angeregten

Beuthener Polizei Verordnung gerichtet , und es

ist unerfindlich , weshalb mit eineranal diese

Verordnung , die die Beuthener Polizeiverwaltung

a ls zulässige Ergänzung der Regierungspolizei=

Verordnung erlassen hat , und die von dem Regierungst

Präsidenten , an dessen Genehmigung die Ergän=

zung gebunden i st s anstandslos genehmigt wird 9

von derselben Polizeiverwaltung als nicht vorhanden

betrachtet wird .

Abschrift hiervon liegt bei.

Für den Klägers
gez.Litfcmann.

Rechtsanwalt.

8eg1aubigt;

Rechtsanwalt.



A"bschrift aus IV. 1390 .

Der Bezirksausschuß.

A.1 .13.24/1.

Oppeln,,den 24, A p r i 1 1913.

Gegen gef 1.Rückga"be mit 22 Anlagen

an die PolizeiVerwaltung
in

Beuthen

gemäß § 129 A"bs. 5 L. V. G.ü"bersandt ,Um Beifügung einer Ge=

generklärung in doppelter Ausfertigung und der dortigen

Vorgänge wird ersucht ,Die Abschrift der Klage ist für die

dortigen Akten bestimmt.

Der Vorsitzende.

J. V.

gez. Unterschrift.











Ernst Littmann
Rechtsanwalt
Beuthen O/S.

Beuthen O/S, den 36. Mal 1913.

In der Ver"altungsstreitsache

W i 1 k gegen Beuthen O/S

A.ll . 13. 34
-T5----

^
w ild auf die Klagebeanhwcrtung des

beklagten Po1i zei ve rw°1fcung erwidert:

Ft. §6derG H z ei Verordnung von

m

0 p. August 1909 kann nur dahin ausgelegt

werden , daß ein Kellergeschoss , das

lediglich eine Hay,smei fcerwohnung M s

zu 75 Aiii, enthält ,nic,ht als VoMgeschoü
im Sinne der Ziffer 1 des § 9 zählt ,

Eine andere Auslegung der Bestimmung,
dam ein Kellergeschoss %das eine Haus=

meistx.;:ivu,hi;u.ng \ ;n mehr als 75 qm. e n t 

hält , als Vo_ Iget)Choss im Sinne der

Ziffer 1 zu rechnen ist , erscheint

nicht möglich.
Was da,s Verhältnis dieser Bestimmung

zu 5 99 d e r Reg?.erungspolizeiverordnung
vor1.A.,-r11 1903 anbetrifft , so ist es

l!HTT!aT”WTCF-

An des

Bezirks” Ausschuss

0ppein



nicht richtig , daß 5 46 der Polizei Verordnung ledig=
lieh einschränkende Bestimmungen zulässt .

Es heisst hier vielmehr , daß mit Genehmigung des

Regierungspräsidenten und nach Anhör’ung der Stadtverord

neten=versammlung , soweit die z u lässige Bebauung
der Grundstücke in Frage kommt , ergä.nzende Bestimmungen

von der Ortspolizeibehörde erlassen werden können.

Wie weit die Ergänzungen d e r Po li z ei Verordnung nach

dieser Richtung hin zu gestatten sind , darü"ber hat

lediglich der Regierungspräsident zu befinden upd
diese r hat in vorliegendem Fülle für die Batzi.la^seäB,’

eine Ergänzung dahin zugelassen, dass die Kellerräuine

auf dem Grundstücke diese r SuuLlasae nur ul: im ais

bewohnbare Vollgeschosse utu rechnen sind , wenn s i e

’,;. , in
ausser einerHausmeistbrwotmung tei"i75 in. und den

zu den ander-en Geschossengehö re-ndenWi r !s chaf t.sräuaen

noch w eitere Räume zu dauerndem Aufenthalt von Menschen

en t hal ten. i,

Diese Rechtsauffassung ist so klar , daß die Orts =

Polizeibehörd,e ihr s elbst bisher regelmässig gefolgt
i s t , wie durch eine Reihe von Beispielen dargetan

werden kann.

In f o lg e d er gleichmässigen Anwendung,der ’P§lSz,eiver=

Ordnung in diesem Sinne sind b_ei der w irts ;-haftliehen

Verwertung der Grundstücke , insbesonder’"e bei dem

Ankauf zu deb-auungszwecken der K alkulation regelmässig
diese Grundsätze zu Grunde gelegt worden , und es

würde Kläger Schaden erleiden , wenn plötzlich eine

Änderung in der Handhabung d i e s e r Bestimmungen nach

Erwerb des Grundstückes ein t r i t t .

Abschrift Qiervon liegt bei.
Für den Klägers
gez,Litfcnann.

Recht san"/alt.





Abschrift aus IVt 2^31.

Der Bezirksausschuss.

A .I .13.118 24/5.

Oppeln.,den 4. J uli 1913.

Jn der Verwaltungsstreitsache des Architekten Hans

Wilk in Beuthen 0 /3 .} Klägers und Berufungsklägers,

wider

die PolizeiVerwaltung in Beuthen,Beklagte und Berufii ngs:

beklagte

wegen

Aufhebung einer polizeilichen Verfügung
wird Abschrift des U rteils des Bezirksaussch-usses vom

24.Juni 1913 ergebenst übersandt.

Der Vorsitzende.

J. V.

gez. Unterschrift.

An den Herrn Regierungspräsidenten in Oppeln.

Der Regierungspräsident.
Ic. XVIII.604.

Oppeln.,den 15. J uli 1913.

G.R. mit der An!.

der Polizeiverwaltung
in

Beuthen O/S.

Unter Bezugnahme auf den Randbericht vom 8 .Mai d.Js. - IV.

2080- zur gef!.Äusserung übersandt, ob es sich bei der

unter dem 5.Mai nachträglich erteilten Bauerlaubnis um

die Zurücknahme der Verfügurg vom 10.April d.Js.han=

delt,die durch beiliegendes ü re til aufgehoben worden

ist.
J.A .

gez. Unterschrift.



^ Yerfg.

1.) Auf die Anlage ist zu setzen:

Urschriftlich mit 1 Anlage

dem K öniglichen Herrn

Regierungspräsidenten

in- .

;|
_O_p_p_e_l_n_

mit dem Bericht zurückgereicht,daß es sich hier nicht um
1

den am 5.Mai d.Js.genehmigten Neubau,sondern am einen 2.

Neubau des V;ilk,der neben dem ersten an derselben Strasse

errichtet werden soll ,handelt.Die polizeiliche Verfügung

nebst Anlagen, die durch das U rteil des Bezirksausschusses

vom 24.Juni 1913 aufgehoben worden ist,befindet sich zur

Zeit noch beim Bezirksausschuß.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
2 .) Zum Vorgänge .J ,

Beuthen O/S.,den IS. J u 1 i 1913.

Die Polizeiverwaltung.
Tw
Ja Va



Begl. Abschrift!

I m Namen des Königs!

In d e r Verwaltfimhlggififefreitsache jpkf Architekten Hans

Wilk in Beuthen O/S Klägers d Berufungsklägers ,

wider die Polizei Verwaltung in Beuthen O/S

Beklagte ä Berufungsbeklagte ,

wegen Aufhebung einer polizeilichen Verfügung

hat der Bezirksausschuss zu Oipeln in der Ö?fent=

liehen Sitzung vom 24. Juni 1913 an welch er teil=

genommen haben:

Dr. Ziehm , Re;gierungirat ,

Dr. Reuter , Regierungsrat ,

Warmbrunn , Oberbürg.ermeister

Hochgesand , Kommerzienrat ,

v. Bergwerlt=Baildon , M ajoratsbesitzer
für Recht erkannt?

Die polizeiliche Verfügung der Beklagten vom

10. April 1913 wird aufgehoben.
Die Kosten und baren Auslagen des Verfahrens ,

sowiedie erforderlichen baren Auslagen des Klägers

werden der Beklagten auferlegt.
Der Wert des Streitgegenstandes w!ähl auf 3000 II

festgesetzt. -

Das Pauschquantum b le ib t -uisser Ansatz .



Gründe;__

Der Kläger beabsichtigt einen Neubau in der Hakuba^ 1

s tr a s s e in Beuthen , in welchem 4 Vollgeschosse nebst

einem Dachgeschoss und einem Kellergeschoss mit

"ttüBer Hausmeisterwohnung vorgesehen sind .

Die beklagte Polizeiverwaltung gab dem Kläger dufcch

die Verfügung vom 10. April 1913 die eingereichten

Bauzeichnungen zurück , weil der Ne bau 6 Vollgeschos=
se enthalte , während nach §^99 der Bauordnung für

die Städte des Regierungsbezirks Oppeln vom 29. Mai

1910 in einem Gebäude nicht mehr als 5 zum dauern=

den A ufenthalt von Menschen bestimmte Geschosse

übereinander angelegt werden dürfen.

Gegen diese Verfügung hat der Kläger rechtzeitig

Klage im Verwaltungsstreitverfahren erhoben mit dem

Antrage , den Neubau zu genehmigen. Er beruft sich

auf § 9 der Po1izeiveraBÜimng der Polizeiverwaltung
Beuthen zur Herb:eiführung ein er abgestuften Bebau=

ung in Beuthen vom 20. August 1909 , wonach , wie

er aus führt , ausser 4 Vollgesc;hossen und einem

ausgebauten Dachgeschoss noch ein e Hausmeisterwoh=

nung bis zu 75 Quadratmeter Grundfläche im Keller=

geschoss zulässig sei.

Da die von ihm geplante Hausmeisterwohnung - wie

nicht bestritten ist- ,diese Maasse einhält , so ver=

stösst sie nash Ansicht des Klägers nicht gegen

die Vorschri?ft.

Die beklagte Polizeiverw altung hat Abweisung
der Klage beantragt und ausgeführt , daß die ört=

lieh e Polizeiverordnung vom 20. August 1909 eine



Einschränkung der Regierungsbaupolizeiverordnung

bedeute und daher keine Erweiterung zulassen könne,

ls war , wie geschehen, zu erkennen.

Es ist dem Kläger anzugeben , daß § 9 der örtlichen

PolizeiVerwaltung vom 20. August 1909 für Wohn=

gebäude der Wohnklasse B , welcher der geplante
^eubau zugehört , a u s s e r 4 Vollgeschossen und einem

äusgebauten Dachgeschoss noch eine Hausmeister=

wohnung im Kellergeschoss uati 75 qm. Grundfläche

zulässt. ,

Es fra gt sich nur , ob diese Bestimmung gleiöh= f-

gültig ist , weil ihr § 99 der Sesfierungsj?aupolizei=

Verordnung entgegensteht. Diese Frage ist zu ver

neinen. Die ö rtlich e Polizeiordnung von Beuthen

gründet sich auf § 46 de r Regierungspolizeiver^krdnung

wonach zu dieser für einzelte Strassen bezw. Stadt

teile hinsichtlich der zulässigen Bebauung , der

Höhe d e r Gebäude , ergänzende Bestimmungen mit Ge=

nehmigung des Regierungspräsidenten erlassen werden

können. Die. Beklagte führt nun aus , daß die Orts=

po1 1 BeiVerordnung eine Einschränkung de r Regierungs

polizeiverordnung bedeute und daher keine Erwei=

terung zulassen.könne, Zu diesem Zwecke sei sie

: nur erlassen . Dem kann nicht beigetreten werden,

Der erwähnte § 46 l ä s s t ohne Einschränkung Ergänzun

gen durch örtliche PolizeiVerordnung zu ,

Ergänzung bedeutet aber n icht nur Einschränkung ,

sondern auch Erweiterung.wäre nur eine Einschrän

kung gestattet , so hätte dies zum Ausdruck gebracht

werden müssen. Es mag zutreffen , daß die ergänzende

Bestimmung in d er Regel und ih r e r Gesamtwirkung nach,



e in e Einschränkung der allgemeinen Bauordnung
sein wird ,und daß Sie ö rtlich e Polizeiverordnung

für Beuthen zu diesem Zwecke erlassen worden ist,

wenn aber die ßeuthener Polizeiverordnung auf

einzelnen Gebieten wie.z .B . hin sic’ tlich der zu

lässigen Fläche der Bebauung Beschränkungen , auf

anderen Gebieten aber ,wie hinsi-chtlich der Höhe

der Gebäude, eine Erweiterung gegenüber der Re=

gierungspolizeiverprdnung enthält , s o steht dem

g46 der Regierungsbauordnung nich t entgegen,

Es war daher die angefochtene Verfügung der Poli=

zeiverwarlhung als ungerechtfertigt aufzuheben.

Dem weit ergehenden Antrage des Klägers ,den pro

jektierten Neubau zu genehmigen , konnte nicht

sta t tgege§en werden , da im Verwaltungsstrei tver=

fahren über eine polizeiliche Verfügung lediglich
darüber zu entscheiden i s t , ob die Verfügung

gerechtfertigt ist. Die erforderliche polizeiliche

r,enehmigung kann durch das Verwaltungsgericht
nicht erteilt werden.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 103

des Landestoerwaltungsgesetzes.
Der Bezirksausschuss

zu Oppeln;
L.S . gez. Unters(

Beglaubi gfc

’Rechtsanwalt.





Ernst Lithnann,
Rechtsanwalt

BEUTHEN O.-S .

Bahnhofstrasse 39.

""-(I]"-" ^ ^

Telefon No. 557.

Beuthen CUS, , den 1.1, J u li 1913,

Zum Gesohäftszeichen:

- IV. 1590-
An

die Polizei - Verwaltung,

Beuthen O./Sw

Namens und im Aufträge des Herrn Architekten Hans

Wi]k komme ,loh auf die Verfügung der Pol izeiverwal tung

vom 10, April 1913 zurück,

In d iese r Verfügung i s t Herrn Wilk aufgegeben worden,

die von ihm zwecks Erreichung der Baugenehmigung eingereich
ten Zeichnungen entsprechend den Best,immungen des S 99 der

Regi erungspolizei Verordnung abzu ändern,

Gegen diese Verfügung hat Herr Wilk, wie der Pol i=

zeiverwaltung durch Zustellung der Klage bekannt sein dürfte,

das V erwaltungsstreitverfahren vor dem Bezirksausschuß in

Oppeln eingeleitet, und es ist im Termin vom 24. Juni 1913

die Pol izeiVerfügung, welche die Baugenehmigung von e i n e r

Abänderung des Kel 1ergesohosses abhängig macht, als unbe

gründet aufgehoben worden, Der Bezirksausschuß hat es fü r zu

lässig erklärt, daß abgesehen von den 4 Vol1geschossen und

einem ausgebauten Dachgeschoß ein K ellergeschoß mit den durch



§ 9 der Beuthener Bauordnung vom 20a August 1909

ausgesprochenen Beschränkungen ausgeführt wird,

Da mein Auftraggeb’e r mit Rücksicht auf die

vorgeschrittene Bauzeit an schleuniger Erledigung

seines Baugesuches interessiert ist; und sonstige
Bedenken gegen seinen Bauplan nicht geltend ge=

macht worden sind, auch kaum in Frage kommen

dürften, bitte, ich. mit tunlichster Beschleuni

gung- die- Bauerlaubnis zu erteil-en.

Ergebenst t

Rechtsamwalt.



Verfa.

I.) An den Architekten Herrn Hans Wilk,

z.!Id. des Rechtsanwalts Herrn L itt mann

hier.

Da die Zeichnungen fü r den 2 .ileubau an der Haküba=

strasse uns vom Bezi rksausschuss noch nicht zugegangen

sind, s t elle n wir zwecks Beschleunigung des Verfahrens

anheim,uns neue Zeichnungen einzureichen.Solange uns

Zeichnungen n icht zugehen, kann in eine Prüfung des

Bauvorhabens nicht eingetreten werden.

2 . ) Hach 4 Tagen mit Vorgang.

Beuthen O/S. ,den 18. J u l i 1913.

Die PolzeiVerwaltung.

J.V.



Verf px

l.) Die Polizeiverwaltung.

IV.1390.

Beuthen 0/3.,den !?.Juli 1913.

Jn

der Verwaltungsstreitsache des

Architekten Hans fiilk in Beu=

then O/S., Klägers,

wider

die Polizeiverwaltung in Beu=

then O/S., Beklagte,

wegen

Aufhebung einer polizeilichen

Verfügung

wird gegen das Urteil des Bezirksaus=

schusses vom 24.Juni 1913 -A .I .1 3 t

24 z5.- Berufung eingelegt.

Zur Begründung der Berufung bitten

wir um Gewährung einer Frist von 2

nocben.

S.) Sofort! - Fristsache! -

" G.RI dem Stadtbauamt

’zur Kenntnis mit dem Ersuchen um

- gutachtliche Äusserung zur Begrün=

)düng der Berufung bis zum 23.d.Mts.

Es muß damit gerechnet werden, daß:

!die bei 1 beantragte Frist nicht
i

;

An

den Bezirks = Ausschuß

in

0PPe1n.















Jn d e r Verwaltungsstreitsache d e s Architekten Hans

Wilk in Beuthen, Klägers und Berufungsklägers,

wider

die Polizeiverwaltung in Beuthen, Beklagte und Berufungsbe

klagte,

wegen

Aufhebung einer polizeilichen Verfügung

hat der Bezirksausschuß zu Oppeln in der öffentlichen Sit

zung vom 24. Juni 1913, an welcher teingenommen haben!

Dr. Zleh:n, Regierungsrat,

Dr. Reuter, Regierungsrat,

Warmbrunn, Ober’bürgermeister9

Hochgesand, Kommerzienrat,

v. Bergwelt-Baildon, M ajoratsbesitzer

für Recht erkannt!

Die polizeiliche Verfügung der Beklagten vom 10.

April 1913 wird aufgehoben.

Die Kosten und baren Auslagen des Verfahrens, sowie

die erforderlichen baren Auslagen des Klägers werden der

Beklagten auferlegt.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 3000 M

fest-



festgesetzt,

Das Pauschquantum bleibt außer Ansatz,

Gründet

Der Kläger beabsichtigt einen Neubau ln der Hakuba-

Straße in Beuthen, in welchem 4 Vollgeschosse nebst einem

Bachgeschoß un einem Kellergeschoß mit einer Hausmeisterwoh

nung vorgesehen sind. Die beklagte Polize!Verwaltung gab

dem Kläger durch die Verfügung vom 10. April 1913 die ein

gereichten Bauzeichnungen zurück, weil der Neubau 6 Voll

geschosse enthalte, während nach § 99 der Bauordnung für die

Städte des Regierungsbezirks Oppeln vom 29. Mal 1910 ln

einem Gebäude nicht mehr als 5 zum dauernden Aufenthalt

von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt wer ei

dürfen. Gegen diese Verfügung hat der Kläger rechtzeitig

Klage im Verwaltungsstreitverfahren erhoben mit dem Antrage

den Neubau zu genehmigen, Er beruft sich auf § 9 der Polizei

verordnung der Polizeiverwaltung Beuthen zur Herbeiführung

einer abgestuften Bebauung in Beuthen vom 20. August 1909,

wonach, wie er ausführt, außer 4 Vollg:eschossen und einem

ausgebäuten Dachgeschoß noch eine Hau smel st erwohnung bis zu

75 Quadratmeter Grundfläche ain Keilergeschoß zulässig sei,

Da die von ihm geplante Hausmeisterwohnung - wie nicht

bestritten ist - diese Maße einhält, so weaee4e^everstößt

sie nach Ansicht des Klägers nicht gegen die Vorschrift.

Die beklagte Polizeiverwaltung hat Abweisung der

Klage beantragt und ausgeführt, daß; die örtliche Polizeiver-

waifcfe%mfg=sordnüng vom 20. August 1909 ein e Einschränkung

der Regierungsbaupolizeiverordnung bedeute und daher keine

Erweiterung zulassen könne, u

Es war, wie’geschehen, zu erkennen!

Es ist dem Kläger zuzugeben, daß § 9 der örtlichen

Polize!Verordnung vom 20. August 1909 für Wohngebäude der

Woim=



Wohnklasse Bf welcher der geplante Neubau zugehört, außer

4 Vollgeschossen und einem ausgebauten Dach eschoß noch

eine Hausmelsterwohnung Im Kellergeschoß von 75 Quadrat

meter Grundfläche zuläßt. Es fragt sich nur, ob diese

Bestimmung rechtsgültig Ist, well Ihr § 99 der Regierungs-

baupollze!Verordnung entgegensteht. Diese Frage Ist zu

verneinen. Die örtliche Polizelordrung von Beuthen gründet

sich auf § 46 der Regierungspolizeiverordnung, wonach zu

dieser für einzelne Straßen bezw. Stadtteile hinsichtlich

deret zulässigen Bebauung, der Höhe der Gebäude, ergänzende

Bestimmungen mit Genehmigung des Regierungspräsidenten

erlassen werden können. Die Beklagte führt nun aus, daß die

Ortspolizeiverordnung eine Einschränkung der Regierungspo

lizeiverordnung bedeute und daher keine Erweiterung zu=

lasser könne. Zu diesem Zweck sei sie nur erlassen. Dem

kann nicht beigetreten werden. Der erwähnte § 46 läßt ohne

Einschränkung Ergänzungen durch Örtliche Polizeiverord

nungen zu. Ergänzung bedeutet aber nicht nur Einschränkung ,

sondern auch Erweiterung. Wäre nur eine Einschränkung ge

stattet, so hätte dies zum Ausdruck gebracht werden müssen.

Es mag zutreffen, daß die ergänzende Bestimmung in der Re

gel, und ihrer Gesamtwirkung nach, eine Einschränkung der

allgemeinen Bauordnung sein wird, und daß die örtliche

Polizeiverordnung für Beuthen zu diesem Zwecke erlassen

worden ist. Wenn aber die Beuthener Polizeiverordnuhg auf

einzelnen Gebieten wie z.B . hinsichtlich der zulässigen

Fläche der Bebauung Be Schränkungen, auf anderen Gebieten

abart wie hinsichtlich der Höhe der Gebäude, eine Erwei

terung gegenüber der Regierungspolizeiverordnung enthält,

so steht dem § 46 der Regierungsbauordnung nicht entgegen.

Es war daher die angefochtene VerfU ung der Pollzeiverwaltur

als ungerechtfertigt aufzuheben. Dem weiter gehenden Antrag

des



des Klägers, den projektierten Neubau zu genehmigen, konnte

nicht stattgegeben werden, da Im Verwaltungsstreitverfahren

über eine polizeiliche Verfügung lediglich darüber zu ent

scheiden Ist, ob die Verfügung gerechtfertigt ist, Die er

forderliche polizeiliche Genehmigung kann durch das Verwal-

tungsgerlcht nicht erteilt werden.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 103 des

Landesverwaltungsgesetzes.

Der Bezirksausschuß zu Oppeln,

Berechnung

der bisherigen Kosten und baren Auslagen, wel
che jedoch erst nach rechtskräftigw entschie

dener Sache zur Einziehung gelangen!

1. Pauschquantum - - M

2. Portoauslagen 2,00 M

Summe t 2,00 Marie,A .I .13. 24/5.



(Dppeltt, ben 20 ten 3uJ i 191o.

159/1 .

3n be r Pertno I tungss tr e11sa cl?e bes Brcl)iteFten

l;ans Di IF in 3 eu 11-en CD/S, .I .I?igers,

t-)i ber

bie ?olijeirer\vaItung in 3 eu11-en CZ?”" . ,3 etIagte,

meg en

Bu fl)ebu g einer pofijei licken 3er fiigung tvirb jur

Be ci) t f er t igung ber eingelegten Berufung fix ist bis 3um

5.Bugust 19Io geumNrt.

3er 30rsit3e11be

Bn

e

bi e Po Ii 3ei vermaIt ung

in

3 euUte)pC!"/3 .



(Es rotrb erfud?t, bte Zlntroort m it bem §etd^en 311 cerfel?e

A.I. 13. no 24/8.

(Pppdlt, öen 12 ,c" August 191 3.

Jn der Verwaltungsstreitsache des Architekten Hans

Wiek in Beuthen

wider

iie Polizeiverwaltung in Beuthen

wegen

Aufhebung einer polizeilichen Verfügung hat der Kläger

um Rückgabe der einen Ausfertigung der von ihm mit seiner

Klage eingereichten Zeichnungen nebst 2 Heften stati=

^scher Berechnungen ersucht. Jch übersende deshalb 9 Zeich=

nungen nebst 2 Heften statischer Berechnungen mit dem Er=

suchen, sie dem Kläger gegen Empfangsbescheinigung auszu=

händigen.

Der Vorsitzende.

J.V .

An

die Polizeiverwaltung

in

Beuthen O/S.







(Es roirb erfmi?t, bie Untroort mit bem §etd?en 3U verfemen

A.l .l .: li0 24/9.

Oppeln, benje ,cn Septem e r 191 E,

Jn der VerwaltungsstreitBache des Architekten Hans

Wilk in Beiathen, Klär er r.,

wider

die PolizeiVerwaltung in Beuthe nf Bwkla -tef

wegen

Aufhebung einer polizeilichen Verfügung

sind die Akten zur weiteren E ntScheidung dem Königlichen

Oberverwaltungsgericht übersandte

^ Abschrift der Gegenerklärung auf die Berufungs-Rechte

fertigung wird beigefügt.

Der Vorsit-zende.

J.V.

An

die Polizeiverweltung

in

Beuthen O/S.



Ernst L!ttmann
Rechtsanwalt

Beuthen O/S Absohri f t .

Beuthen O/S. den P.Ssr te?her 1013.

Jn der Versaltungsstreitsache

des Architekten Hars Wi]k in Beuthen

O/S.

Berufungsbeklagten,

gegen

die Polizeiverwa)tung in Beuthen O/S.

Berufungsk]sgerin.

- TV. 130O-

beantrage ich in die Berufung der

polizeiverw altung zurackzuweisen.

Die Angrif!fe gej:en die Ausfüh

rungen im Vorderurtel] gehen fehl.

§ oo der Regierungsrolizeiver-

ordnung und § 0 der städtisohen Be

bauungsordnung neben einander betrach

tet ergeben, dass § 9 eine Art gesetz

licher Jnterrretation des 5 P° dar

stellt. Die Forderung von 5 Vol3ge

schossen als ?wistgrenze wird beibe-

ha]ten. Es wird aber im Absatz R er-
--Z

klärt,dass ein Kel1 ergescboss,das

lediglich eine Wohnung für den Haus

meister in gewisser Grösse enthält,

n ich t a l s bewohnbares VO]tgesehoss

angesehen werden so] !,un d nur, wenn

An den

Bezirks - Ausschuss

Oppeln.



es diese Grösse übertrifft,a)s Vo)Igesehoss zahlt.

Dass dadurch ier § P9 der Bau-Fvl :Uei- ’A

Verordnung eingeschränkt wird,kann kaum behau M e t /

werden ist aber übrigens gleiohgliltig. Es kommt

3edle] ich in Frage, was nach dem Wort) aut der

pesetz]lohen Bestimmungen vorpesohrieben Ist,

n i cht ob die Tendenz des Gesetzgebers eine ein

schränkende oder erweiternde Ergänzung d°r Re-

gierungsbaupo)izeiVerordnung wo))te.
t’P:I

Darum i s t es auch unerheblich, ob die

von dem Bezirksausschuss bestätigte einzig mögliche

Auslegung des Gesetz-Textes durch Auslassung eines

Satzes im Texte herdbeigeführt worden ist.Die in

diesem angeblich ausge)assnen Satze zum Aosiruc"

kommende Absicht des Gesetzgebers i s t niemals

Gesetz geworden. Die Einfügung dieses Satzes würde

Übrigens e rst eine Unklarheit in d)e sonst klaren

Bestimmungen hereinbringen; denn es wäre unverständ

lich , wenn in einem Satze die Benutzung von Ke]1 cr-

räumen zu Wohnzwecken verboten und Im nächsten

Satze bestimmt würde, dass wenn mehr a ls 75 qm.

Ke)lerräume bewohnt sind, der Kel1er als Vu3]be

schoss im Sinne des § b gezählt würde.

Für den Berufuhgsbekl asten
0

gez. Littmann

Rechtsanwal t.

-

-: ,I;











Ernst Littmann
Rechtsanwalt

BEUTHEN O.-S .

Poststrasse No. 2.

Telephon No. 557. Beuthen O/S, den 27. Mai 1915:

An die

?olizei=V erwaltung

Beuthen O/S

In Sachen Wilk gegen Beuthen bitte ich um gefl .

Überweisung der durch Beschluss des Bezirks=Ausschusses

vom 17. Mai 1915 für meinen Auftraggeber festgesetzten.

Kosten von

68.20 ä

Ergebenst:
Ei ttmän;n,Rechtsanwalt

vertreten /duscht seinen General^
Substituten/(

Re/ferendar,



Telephon Nr. 557.

von

Ernst Littmann, Rechtsanwalt
Beuthen O.-S., Poststrasse 2.

gegenüber dem alten Gerichtsgebäude (B öh m ’scher Neubau)

3euthen O-S ., den 4 . Juni.................... 191 5

MITTEILUNG

9ferr die !

Polizei ervral tung

Beuthen O/B

In der Verwaltungsstreitsaehe Wilk gegen Beuthen

erinnere ich an gefl- Erledigung meines Schreibens von 27.Mai er.

Ergebenst;
Litt i.;ann sanv/a11

v er treten ddronuB einen General^
Substi tufce/i jjL.....

Rc/fer/rfäar....



(Es roirb erfud?t, bie Untroort mit bent beid?en 3a oerfel

A.1 .13. N r.34/15.

O)ppeln, ben j ?m M191

Beschluß,

tTn der Verwaltungsstrei tsachedes Architekten Hans
W i 1 k in Beuthen O/B, ,Klägers,

wider

die Pclizeive rwaltung Be uthen 0 , Beklag ten,

werden auf Antrag der obsiegenden Partei die Den dem un

terliegen der ""eile zu erstattendenbaren Auslagen wie fb lg t

festgese tzt:

a,Prozeßgebühr........................... 22 M00Pf,
b . Verhand limgsgebUhr H00 H

c. Vo Ilmachtsstempel ...........................

d,Portoaus!agen...................... ...... ..70.______

zusammen: If Pf,

Q_ründe_i

P:r unterliegendeV’e i l h a t die eines

anm l tsdes obsiegen den "’ei!s insc it zu erstatten,als

dieselben. fü r Wahrnehmungde r mündli chen Verhandlung vor

dem Bezirksausschussesoder dem. Oberverwaltungsgericht
oder dev Bundesamtefür das Hs zu z.ahlen sind

( "103 des Gesetzes über die.

vom .10.J uli 1883-G .B .B .29S-,f 38 des preußischen Gesetzes
von °.Gärz1871- G.G .G .130-,be treffenddie Ausführung des

Bunde sge se.tze s über den VnterStüt

Dein Anwälte ,welchemnur die Vertretung in der mündlichen

Verhandlung übertragen ist, stehen neben den rrc rh andliaigs -

gebühr fünf Zehntelder Prozeßgebzu. Hieraus fo lg t die

Krstattmgspflichtder enterliegenPartei in gleicher
Höhe



Höhe ( § 43 der nebuhreno rdnung fü r Rechtsanwälte vom 7%

Ju li 1879 in d e r ^assung der Bekanntmachung vom 20.Müi

1898 -R. O.B!i,Sm692-,Be scheide des Oberverwaltungsgerichts
vom ll.tfärz 1882 -Entscheidung Fand VIII Reite 429 - und

vom 14+Reptember 1889 -Entscheidung !and W i l l R eite 447)Ä

Pcrtokosten sind als erforderliche bare Auslagen inso

weit zu erstatten, als sie nicht lediglich durch den

Rehriftwechsel der Parte i mi t dem Anwalt en tstanden ,oder

etwa unnütz a ufgewendet worden s i n d .

(legen diesen Beschluß steht den B eteiligten innerhalb

2 Rochen nach Zustellung die Beschwerde an das Oberverwal

tungsge rieht offen,,

Per Bezirksausschuß zu Oppeln.



des fteehtsänw alt3 Exp3 t Ldttiaann in Beuthen O/S

in Such".en Wüic gegen Beuthen ( QhJeKtt 3000 n )

i . ) Prozesggebühr oc

S.) Verb an dlungspebühr 44.oqä

3.) Vollaaohtsstcnnel 1.50 Ä

4.) Porto für Einreichung der Kiap e ö-rpfr-Ä
___

ö.) Porto für Schreiben vom 26.

IST 1013 0.20

3.) Porto pr.,Schreiben vom 2.Septem

ber 1913 O.lv

) Porto für diese Eingabe 0.20

Sa:

Beuthen O/S, den 20. April 1915:

Li fctmann, Re-cht sanwal fc

vertreten durch seinen Generalsubstituten:

rer,.Dr;.S
’

Referendar.



Die Polizeiverwaltung.

IV .6495.

Beuthen 0 /5 . ,den 31. Januar 1914.

Verfügung vom 2 4 .Novem"ber 1913

A. 1 .13.24/12.

Jn der V erwaltungsstreitsache

des Architekten Hans Silk von hier

bitten wir um Rücksendung der am 8 .

Mai 1913 zu A.1 .13.24/1 überreich=

ten Vorgänge.

Jn Vertretung.

An

den Bezirksausschuss

in

-O_p_p_e_l__n_.





191

Be"il ,c--1:ehmei1d qT]f\ :...4 ,- Y1 A},-i-r,,,, .,,,f

Baaerli.j.i1:-uis vc 1 2 8 . ;."Mvi r \ ö r. bitte
2 . oeet eiHbe?r er

j_

^ aubuis zur Ausmauerung

umgehend erteilen zu wollen.

I ’Ä11 dieI

Jolizei - Verwaltung









schadet etwaiger Rechte P rlttc: die jev vrzeii wiev rm. r ’h: ;-

vorläufige I erteilt, auf.

unter folge ;:den Bad; ,_gv;gi i ea;irnf;rirer .

!.B ei der Bauausführung sind die Bestimmungen der P oli ;

Verordnung über die Bauten in den Städten des Regierurgs

Bezirks Oppeln vom 29.Mai 1910 und die der O rtspolizei

Verordnung zur Herbeiführung einer abgestuften Bebauu

om^ zu beacht en ,

2.Vor dem Beginn der Bauausführung hat der Bauherr die Ab

steckung der Fluchtlinie und Angabe der Höhenlage der

Straßenkrone durch das städtische Vermessungsamt zu be.-.n

tragen, Ferner hat der Bauherr auf seine Verantwortung

hbr genauestens darüber zu wachen,daß die von dem

sehen -rermessungsamte an O rt und S te lle gemachten Angahv

bei der Ausführung des Baues innegehalten werden.

3 Bar M^ncrwerk ^st dem § 58 ^er Ban^ol5^e^tqv^dy.

-^v .Viui -.i/1.v exivs,a :’wu0hcl sxai a auszixi unren .

4 oEtwaige bei Prüfung des Bauprojekts sich noch heraus et el--

:ende oder sich als erforderlich erweisende Ändrvvmg2:1

npcj hoiiV;aywflQtioiTY%^ilnttörUvi,i du,tAC4XIICiSa.öU11J.U,tlX XI,.

rtf Th 0 1T) e.-t T) , , . . . .

5,Vor Beginn des Baues ist das Baugrundstück an die stad" i.:

sehe Wasserleitung anzuschließen,

r\Q y unde^Br??? erf^A P’t -p11;’g a g_g -? j?
X V





Absehrift aus IVa.P .3761.

I . Polizeikommissariat.

Anzeige

wider den Architekten Hans Wilk,

wohnhaft,Hakubastrasse N§ 2 ,h ier

wegen

Uebertretung des § 1 der Regierungs-

Bau-PolizeiVerordnung vom 1 .April

1903.

Beuthen 0 / 3 . ,den 6 . Dezember 1913.

Der Hebengenannte hat mit dem

Strafe 10 Mark eventuell 1 Tag Haft.Bau des Parterregeschosses auf sei

nem hier,Hakubastrasse belegenen

Heubaues begonnen, obwohl er l a u t Ver

fügung vom 25.10.1913 unter IV 5125

nur die Genehmigung zum Bau des Kel

lergeschosses ohne Massivdecke er

halten hatte.

Der Weiterbau ist inhibiert worden,

gez. Grumann,

Pol .Sergt.

Abschrift geht nach Büro IV.

Beuthen d .10.Dezember,1913.

Die PolizeiVerwaltung.

I.V.











Wohnhaus, Grund’buch H§ 621 jenuu nie das erste

Gebäude als Spiegelbild aufgeführt werden soll.

Die Prüfung desseihen dürfte denn1ach ni cht viel

Zeit in Anspruch nehmen,





T}euthen Ö.-S., den 3 0 . Oktober .1913.

ßctdiäitszcichc;: I - 5 74 7 .

6s U)ird ersucht, in der A ntw o rt vorstehendes

ßescbäitszeid)en anzugeben.

Zu m geil. Schreiben

vom 4 .Septenber1913.
IV. 4670

Mit dem Architekten Hans Wilk is t ein

treffend die ausnahmsweise Genehmigung der Errichtung
eines WohngebäudesaufseinemGrundstückHi 621 Beuthen

Stadt an der Hakubastraßeabgeschlossen worden.Nach dem

Vertrage hat Wilk einen Straßenbaoon

2600 M. buchstäblich: Zweitausendsechshundert Mark an die

Stadthauptkasse zu entrichten.Sobald Wilk die Zahlung die=

ses Vorshusses durch Vorlegung einer Quittung der Stadt =

hauptkasse nachweist ,ersuchen wir,ihm die beantragte Bau=

erlaubnis nach Maßgabe der anbei zurückfolgenden Zeichnun=

gen zu erteilen.

An

die Pollzeioerwaltung

-h_i_e _r_.











Beuthen O. - S,, den 5... Januar
Ring 23. o Celefon 1208.

1914.

U -

^ I h r e Behüttfjl,LB!gpVgft- 12. v. Mts. ,daß die

Klosetts an der Diele keine Licht”und Luft Zufüh

rung von außen erhalten ist unzut,reffend. Die

L icht” und LuftZuführung geschieht genau wie hei

meinem erste n Haus,e durch ein 0,50 -fc 0,80m großes

Kippfenster direkt von außen.Unter diesem Fenster:

ist ein kleiner Speiseschrank ca. 1,80m hoch ein

gebaut. Die li c h te Höhe über diesem Schrank be

trägt 1,60m. Ein Verstoß gegen § 47 Abs.10 d.B .P.

V. liegt hier nicht vor.

Gemä,ß § 100 Abs. 2 d.B .P .V . muß die Fläche

der Fenster so groß sein, daß auf l,OOqm nicht

mehr als 30 chm des zu lüftenden und zy beleuch

tenden Raumes entfallen. Das Zimmer im Seiten

flügel des IV.Stockwerkes, Blatt -5 der Zeichnungen

hat einen Rauminhalt von 30 chm. Das Fenster die 

ses Zimmers i s t (2,00mxl,OOm)= 2 ,OOqm groß, und

lieg t nach Süden,sodaß an dieses Fenster zwecks

Abhaltung der direkten Sonnenstrahlen eine Jalou

sie angebracht werden muß.Ein derartiges Zimmer

mit gleich großem Fenster, jedoch, m,it 35chm L uft-

raum und nach Norden gelogenist ,u.al)auch bei mei

nem e rste n Bau bedingungslos genehmigt ,worden.

An die

Bau-Polizei-Verwaltung

Hier.



Der Gie"belauf"bau im Dachgeschoss i s t in den Grund

. rissen "bereits a"bgeändert und beträgt nur 2/3 der Gesamt

fr ontlänge. Ich b itte diese Änderung in der Ansicht- mit |
, ifj

grüner Farbe entsprechend einzutragen oder mir die Unter

lagen zweckö Abänderung zurück zusenden. w

Schließlich ersuche ich nochmals e r g e/mir die bau

.polizeiliche Erlaubnis recht bald erteilen zu wollen.

IIochachtungsvoll

Architekt.

























5. Zu§na!)m en, ober Zbroeidhungen non ben SBeftimmungen ber Regierung§=

^oli^einerorbnung nom 22. September 1902 unb Zbroeid)ungen non

ben genehmigten planen, foroie Zenberungen ber Zntage finb nur mit

unferer (Genehmigung guläffig. 53ehtere ift norher un te r SBeßeichnung

ber erteilten 23auerlaubni§ nach S)aturn= unb Tagebuch=Rümmer bei

un§ gu beantragen.

G.Die Grundleitungen müssen in gerader Richtung und gleich=

mäßiges Gefälle verlegt und ausreichend mit Mcinigungo=

Öffnungen versehen werden.

?.Alle j;einigungsöffnungen im Keller müssen mit Bugein

und Gummidichtungen wasserdicht abgedichtet werden.

6.Die höchsten Stellen aller Geruchsverschlüsse müssen

in den Fallstramg entlüftet werden.

9.Für alle Jnstallationsteile im Keller müssen ordnungs=

mäßige Kückstauki.appen in den nebenbeitungon angebracht

werden.

10.Die ;,asserzuleitungen, die Spülkästen sowie die S p ü l =

klosetta müssen sicher gegen Frost geschützt werden.

Heizung der Räume wird empfohlen.

11.Alle in den Zeichnungen mit grüner F a r b e eingetragenen

Änderungen und Vervollständigungen müssen bei Ausfüh

rung der Jnstallationsarbeiten genau berücksichtigt

werden.

fd)rift ber ,,EanarifationS=3medDert|anb f)ier."

III. (Sb §t. bem / SßoIigei=Äommiffariat gur Kenntnis unb §eftfteHung, ob

m it ber Siu§füf)rung Begonnen m orben ift.

IV. 3 U te n Slften m it ÜBef). Schein; oorßtttegen ncuf) ^ äBocftcr.



5. Zu§nahm en, über Zbroeichungen non ben Söeftimmungen ber Regierung§=

)ßoligeioerorbnung oom 22. S eptem b er 1902 unb Zbroeichungen üon

ben genehmigten planen, fomie Zenberungen ber Zntage finb nur mit

unferer (Genehmigung guläffig. V ettere ift oorl)er unter ^Bezeichnung

ber erteilten SSauerlaubni§ nach S)aturn= unb Tagebuch=Rümmer bei

un§ gu beantragen.

G.Die Grundleitungen müssen in gerader Richtung und gleich=

mäßigem Üvfälle verlegt und ausreichend mit Mcinigungs=

Öffnungen versehen werden.

?.A lle J;einigungsöffnungen im Keller aüaaen mit Bügeln

und Gummidichtungen wasserdicht abgedichtet werden.

- ,,__r.— oKiivn m i e r Geruchsverschlüsse müssen

II. 33on bem (Maubni§fchein ift eine Reinfd)rift unb eine Zbfcf)rift gu

fertigen unb mit je einer Zu§fertigung ber ,Qeid)nungen gu oerbinben.

S)ie Reinfchrift erhält ber Zbreffat gegen 23el)änb. Schein unb bie Zb=

fd)rift ber ,,^analifation§i^medüerbanb hier."

III. (S+ §R bem / ^oligei=^ümmiffariat gur ^enntni§ unb geftfteHung, ob

mit ber Zu§führung begonnen morben ift.

IV. ,Qu ben Ziten mit 23eh- Schein; oorgulegen nad) äßodjer.























Statische Berechnung.

der eisernen Trägerfür die Hehlsteiadecke = Kaiser =

System Wilk sewie der Eisenbeteauaterzüge aad der Ke m =

struktionea für das Wehahaus des Architektea Haas Wilk,

Beuthen O/S. Hakuhastrasse.

Nachweis des Eigengewichts der Hehlsteindecke =Kaiser=

System Wilk.

1 qm Decke erferdert !

16 S_teine k 6,2 kg. = 99,2 s.rd.

Trägerlast durchschaittlich

Fugen und 3 cm Verguß rd.

Liaeleum

Dielung Vfiti

Deckenputz
zusammen

Eigengewicht rd.

Nutzlast

110 kg.

24"

70

8M_
- 23"

.

^
4k.

- 20- 1.
2^5 kg.

250 "

iTigpjfeg,_
500 kg.













2.Z , Fe"b.ruar. 191 4.

^ 00^ mm

Mit Bezug auf Tue Bedingung u nte r Ziffl

f er 16 des Bauerlau"bnisscheines vom 29. JasL

ar d.Jhrs. überreiche ich zwei Blatt Fassa

denzeichnungen für meinen Neubau Hakubastra-

ßeN§3.

GeschäftsZeichen IV.934.

Hochachtungsvoll

Architekt.

An die

Polizei-Verwaltung

Hier.









28.. ..Mär,z 191.4 .,

Hiermit zeige ich erg. an, daß ich mor=

gen mit der H erstellung der Probedecke hegin=
nen werde.

Hochachtungsvoll

An die

Polizei-Verwaltung,

Hier.



18. Juni 1914.

Der durch Bauschein N? IV 5817

vom 29.Januar 1914 genehmigte Neu’bau auf

meinem Neubau Hakubastraße 3 ist in sei=

nen Maurer-und Deckenkonstruktionen, sowie

in Dach und Balkenlagen vollendet.

Auch die Probedecken sind ferti§ge=

stellt und können ’belastet werden. Ich

’bitte um Anberaumung eines Termines zur

Rohbauabnahme und der Probebelastung.

Hochachtungsvoll

An die

Polizei-Verwaltung

Hier.













8. Juli 191 4

Unter Bezugnahme auf die Bedingung unter

Ziffer 5 des Bauerlaübnisscheines vom 29. Januar 14.

IV 5817 zur Errichtung eines Wohnhauses auf dem

Grundstück Hakübastrasse N? 3 hierseihst erkläre

ich (gemäß der Regierungspolizeivererdnung vom 26.

Okto’ber 1874), daß ich dio bei dem oben genehmigten

Neubau die Ausführung der Eisenkonstruktion auf

Grund der genehmigten Zeichnung und Pestigkeits=

berechnung verantwortlich übernommen habe.

Architekt.

Aii die

Polizei-Verwaltung

Beuthen O/S.





22, Juli 1914.

Anliegend ü,berreiche ich 6 Blatt Zeichnungen

in dreifacher Ausfertigung zur Herstellung einer

Entwässerungsanlage auf meinem Grundstück Hakuba=

Straße H? 3 mit der Bitte ,mir hierzu die erforder=

liehe Genehmigung erteilen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Architekt.

Andie-

Polizei- Verwaltung,

Hier.













25. Januar 191 5 Sgb.=i(r.IV 3.8 .3Ä.,

befreffenb Abstellung der Mängel ...an...d.e.r Entwässerungsanlage
Jhres Ne.ubaues Hakubastraße Hl 3 hie.rselbat binn.en 3 .l.ochen

ift mir t)eute richtig einget)änöigt roorben.

m

den HausbesitzerHerrn

Hans Wilk

3u

Seufzen O.=6 .

QBet)änbigt am

öurd) L















27, J.anuar 191 6.

An den

:Magistrat ,

Beuthen O/S.

Nachdem ich für die Behe"bung dVr Mängel an .

der von der Firma Fischer in meinem Neu"bau Hak uha=

straße N2 3 hergestellten Entwässerungsanlage einen

Vorschuß von j)O,ee Markör er ca einem hal"bem Jah rg/

zahlt habe, bitte ich um umgehende Inangriffnahme de?

Arbeiten,

Hochachtungsvoll





.9, ,.Okto’ber 1916.

An

den Magistrat
in

z Beuthen O/S.

Bei der Gebrauchsabnahme meines Wohnhauses Hakuha=

straße N§ 3 sind/i^ t s e i t s an der Entwässerungsanlage einige

Mängel vorgefunden und b eanstandet worden. Diese Mängel w ollte

der ausfährende Unternehmer Karl Fischer s. Zt. nicht anerken=

nen, Als ich nun die gerügten Mängel wegen Mangel an Handwerkwr

nicht beseitigen konnte, wurde ich nun dortseits rücksichtslos

alle paar Tage hierzu aufgefordert und ermahnt , Als nun alle

Drohungen nichts fruchteten, hat die Stadt zwangsweise einen

Kostenvorschuss von 50 Mark von mir eingezogen und wollte mit

den Arbeiten sofort beginnen,

Inzwischen sind aber fast 2 Jahre verstrichen, Das

Geld liegt zinslos dort und mit den Arbeiten ist bis heute noch

nicht begonnen worden, Ich habe jedoch wenigstens, nachdem ich

den Kostenvorschuss bezahlt habeyvor weiteren Drohungen in den

le zte n Jahren Ruhe. Ich möchte nin den Spie/§ umdrehen und die

Stadt ganz erg, ersuchen, mit den Arbeiten sofort zu beginnen,

oder mir den gezahlten Betrag zurück zuerstatten. Als geeignete
In stallatere empfehle ich Ihnen die Herren Fleischer u.Kozlik

Ie rn e r ersuche ich noch, die GeruchverS chlü sse(Laubfänge) an

meinen Häusern in der Hakubastr. in Ordnung za T)rIngen, und zwar

"bevor Frostwettwr eintritt,

Hochachtungsvoll























1.) Annahm,e = und Ausgabeanweisung wie folgt zu erteilen:

Die Asservatenkasse wird angewiesen, die von dem Architekten

Hans Wille zur Abstellung von Mängeln an der Entwässerungsanlage

des Hauses Hakubastr. Hr. 3 hierselbst am 24.7 .15 und. 11 .2 .18

gezahlten Kostenvorschüsse von 50/-15 = 65, oo JC

in, Worten: pn anzunehmen und den Betrag an den Installateur
4

v Hermann Fleischer, Kluckowitzerstr. Hr. 13a hierselbst für

Ausführung der Arbeiten zu zahlen.

2.) An Fleischer:

Wir haben die Stadthauptkasse angewiesen, für Ausführ.ung

. von Arbeiten an der Entwässerungsanlage des Architekten Hans

Wilk Hakubastr. 3 hierselbst den Betrag von 65,- an Sie zu

zahlen.

3.) R. d e r’Stadthauptkasse
.n

zu r Entnahm,e d e r Anweisung.

4.) ZdA.

Bth.,d.!O .?,18.

H.P.V.



30. November 4.

An

diePo1i 1tung

Beuthen O/S.

Der PolizeiVerwaltung übersenden wir

beifolgend Abschrift der Abnahmebescheinigung für den

Kohlenaufzug Fabr.-No. 1716 des Architekt,en Hans Wilk,

Beuthen O.-S,, Hakubastr.3., für die dortigen Akten,

Aufz.Beuthen-Stadt.



























1. An den Architekten Herrn Hans Wilk

hier.

Mit Bezug auf unsere Verfügung vom 6 . v.Mts. -IV 934-

erinnern wir an baldige Räumung der zum dauernden Auf=

en thalt von Menschen benutzten Räume im Kellergeschoß
Jhres Hauses Hakubastraße NB 3 hierselbst, widrigenfalls

Zwangsmaßnahmen angewendet werden müßten.

2. Nach 3 Wfochen mit weiterem Bericht des I. Pol.Kom.

Beuthen O/S. , den 22. Ap ril 1915.

Die Polizeiverwaltung.



Beuthen O/S, den,,_29-^ April 1915:

An die

Poliz ei-Verwaltung

Beuthen O/S

Zum Seschäftszeieheni IV 934

Namens und im Aufträge des Herrn Architekten Hans

Wlik gestatte ich mir zur Verfügung vom 22. April 1914 fol-

gendes zu bemerken:

Es handelt sich um das Hausgrundstück Hakubastrasse

Nr. 3 . Ais Herr Wiik die Bauzeichnung seinerzeit einreich

te und um die einstweilige Conzessicn einkam Ist ihm

die Zeichnung zurüekgereieht und zur Bedingung gemacht

worden , daß die vorgesehenen Wohnräume im Kellergeschoss

entfernt würden - Gegen diese Verfügung hat , wie der

Polizeiverwaltung doch bekannt sein dürfte , Herr Wfik

am 17-4.1913 Klage erhoben i und die Verwaltungsbehörden

haben die anged?oehtene Verfügung rechtskräftig aufgehoben.

Eg ist ausdrücklich ausgesprochen, daß die Verfügung,

die die Baukonzession von dem Wegfall der bewohnbaren

Räume im Kellergeschoss’ abhängig machte ,unzulässig sei .



Hiernach ist rechtskräftig festgestellt , daß Herr Wiik

zur Einrichtung der Wohnung im Kellergeschoss berechtigt

und der Einspruch der Polizeiverwaltung dagegen unbe=

rechtigt war .

In einem Schreiben vom 6. März 1915 nimmt die Polizei"

Verwaltung darauf Bezug , daß in der Folgezeit , d.h.

nach dem rechtskräftigen Entscheidung des Bezirksausschus

ses eine Abänderung zur Polizeiverordnung ergangen ist ,

durch welche die Einrichtung von Wohnungen im Keller=

geschoss bei der Bauklasse B überhaupt untersagt werden .

D i e Polizei Verwaltung erklärt ferner , daß solche nach

trägliche Beschränkungen der Baufreiheit , die erst nach

Einleitung des StreitVerfahrens eingetreten seien , zu

Ungunsten des Bauunternehmers berücksichtigt werden müss

ten.

Das ist vollkommen richtig. Dag 0 berverwaltungs =

gericht hat mehrfach entschieden , daß wenn im Laufe

des Verwaltungsstreitverfahrens einschränkende Verordnun

gen ergehen , diese im Endurteil berücksichtigt werden

müssen und das Endurteil hach den Rechtssitzen , die

zur Zeit der Klageerhebung gelten, zu befinden habe -

Im vorliegenden Falle ist die einschränkende Polizei

verordnung aber erst nach Rechtskraft des Urteils des

Bezirksausschusses ergangen . Sie konnte daher von dem



Bezirksauschuss noch gar nicht berücksichtigt werden

und der Bezirksauschuss hat engdiltig entschieden ,

daß die von der PolizeiVerfügung geforderte Bedingung

unzulässig sei. Polizeiverordnungen , die nach Rechts

kraft dieses Entscheides ergangen sind , können diesen

Bescheid nicht aus der Welt schaffen ; er bleibt maßgebend.

Ich möchte im übrigen noch daran erinnern , daß die

einschränkende PolizeiVerordnung , auf die die Polizei"

Verwaltung Bezug nimmt , in der Verwaltungsstreitsache

Juretko gegen Beuthen für ungiltig erklärt worden ist.

Es kann durcn eine ungiltige PolizeiVerordnung an dem

Rechtszustande , wie er durch das Urteil des Bezirks -

Ausschusses festgelegt ist , natürlich erst recht nichts

geändert werden.

Ausser diesen rechtlichen Gründen erlaube ich mir

auf folgende tatsächliche Momente hinzuweisen t

Herr Wilk hat den Bau entsprechend der durch das

Urteil des Bezirksauschusses geschaffenen Rechtslage aus =

geführt . Er hat dementsprechend seine Ertragsberec§nung

getroffen , und wirtschaftlich über das Haus disponiert ,

Selbstverständlich spielt auch bei der Beleihungsfrage

die Höhe der Mietseinnahmen mit eine Rolle .

Die Hausmeisterwohnung ist für ein Haus , wie das in

Frage kommende , unbedingt notwendig . Der Hausmeist(er

selbst befindet sich gegenwärtig im Kriege . Selbst die



Zivilgerichte versagen nach der Kriegsgesetzgebung unter

diesen Umständen einen Räumungsanspruch. Es kann kaum

im Sinne einer öffentlichen Behörde liegen , in der

gegenwärtigen Zeit den Hausbesitzer zu zwingen , die

Familie des abwesenden Kriegsteilnehmers auf die Strasse

zu setzen

Mi t Rücksicht auf alle diese rechtlichen und tat

sächlichen Momente beantrage ich als Bevollmächtigter

des Bauherren:

die Genehmigung zur Benutzung der Kellerwohnung

in dem Grundstücke Hakubastrasse Nr. 3 als Haus

meisterwohnung zu erteilen-

Für den Bauherrn:

Ei ttmann,Rechtsanwalt
An i

vertreten durch /seinen Generalsubstituten:

Referendar.^ ,

















Lfd. Nr. B 937

Zu Anfrage Nr. vom ....... ....... 193

B Schornsteinuntersuchung
Betr Hakubastrasse...............gtr: Nr. ? Stockw. H Anlage:. 6fen W.32.

Hausbesitzer Herrn Zahnarzt Koj, Wohnungsinhaber Kostorz

Für das in der oben genannten Anlage zur Aufstellung kommende Gasgerät gebe ich den

auf untenstehender Skizze (Grundriß und Aufriß) kenntlich gemachten Zug frei - J si ein freier 7ng-

Beuthen O.-S.,

Hindenburg,
den

k Beuthen-Hindenburg O.-S .

G.m.b.H.

Baupolizei
Beuthen O.-S.

Hindenburg

Für geänderte Vorschläge und deren Regelung rmt dem Schornsteinfegermeislfer Rückseite verwenden!

C
Städtische Baupolizei

Beuthen O.-S .

Hindenburg

Die Anlage m ir de, wie vorstehend vorgeschlagen - mit den angegebenen Änderungen —

von (Firma);^rtä^- installiert und von uns abgenommen.

Beuthen-Hindenburg, den

Verbandsgaswerk Beuthen-Hindenburg O.-S .

G.m.b.H.

Unterschrift des Prüfbeamten:





Nachdem das Gaswerk und der Bezi rksschornst einfegermeister

gegen den Elmau una Abzugdes Gasbadeofens keine Bedenken

zu erhben haben, kanndie beantragte Genehmigung e r t e i l t

werden.

Beut hen Oden -

3t. 41.
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